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Geschäftsbericht
des

Verwaltungsgerichtes
für

das Jahr 1980.

Das Verwaltungsgericht erstattet hiermit für das
Jahr 1930 den in Art. 44 des Gesetzes vom 31. Oktober
1909 betreffend die Verwaltungsrechts pflege vorge-
sehenen Bericht.

Im Berichtsjahr sind im Bestand des Gerichtes
keine Änderungen eingetreten.

Das Verwaltungsgericht beurteilte in 03 Sitzungen
607 Bälle. Total erledigt wurden (inklusive Rückzüge,
Vergleiche usw.) 696 Fälle. Eingelangt sind im Jahre
1930 580 neue Streitfälle. Gegenüber den im Vorjahr
1929 eingelangten Streitfällen resultiert ein Rückgang
der eingegangenen Geschäfte um 92. Auch in den
unerledigt auf 1931 übertragenen Geschäften ist ein
Rückgang zu verzeichnen, indem 953 Geschäfte auf
1931 übertragen werden mussten, gegenüber 1069 auf
das Jahr 1930 und 1142 auf das Jahr 1929.

Gegenstand der im Berichtsjahr vom Verwaltungs-
gericht als einziger kantonaler Instanz feewteiten Streit-
fälle waren:

3 Vermögensnachsteuern,
26 Einkommensnachsteuern,

5 Zuschlagssteuern,
9 Gemeindesteuerteilungen,
4 Feuerwehrpflicht- und Ersatzsteuern,
2 Unterstützungsstreitigkeiten,
1 Strassenkorrektionsbeitrag,
2 Kanalisationsbeiträge,
2 Schwellenpflichten,
1 Rückforderung von Gerichtskosten,
1 Beitrag an Dreschanschluss,
1 Mausertelle.

Das Gericht behandelte ferner 28 Justizgeschäfte
(Kompetenzkonflikte u. a.).

Übersicht der Geschäfte im Berichtsjahr 1930,

Vom

Jahre

1929

übernommen

1930

eingelangt

Kläger oder
Beschwerde-

führer

Total Beurteilt

Zu-
gesprochen Abgewiesen

Vergleiche,Rückzüge

u.

Abstände

[j
Nichteintreten

Total

erledigt

Unerledigt

auf

1931

übertragen

Staat

Gemeinden

oder

Korporationen Private Staat Gemeinden
Private Total Staat Gemeinden Private Total

Als einzige kantonale Urteilsinstanz

Als Beschwerdeinstauz in Einkommen-
steuersaclien

Als Beschwerdeinstanz betr. Grund-
steuerschatzungen

Als Besehwerdeinstanz gegen Erb-
Schafts- und Schenkungssteuer-Fest-
Setzungen

Der Präsident als Einzelrichter nach
Art. 52 StG

Total 1930

84 112 40 72 196 57 24 15 1 40 11 6 17 24 81 115

919 395 19 8 368 1314 488 18 16 183 217 17 1 253

5

271 28 18 534 780

7 8 7 1 15 6 1 1 5 (i 9

59 58 58 117 51 32 32 19 19 14 3 68 49

— 7 — — 7 7 5 — _ 4 4 — 1 1 2 — 7 —

580 1649 007 294 313 68 21 696 953

44
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Die im Jahre 1930 eiwgelcw'M/few Beschwerden über
Einkommensteuern betrafen:

4 Beschwerden das Steuerjahr 1925
20 1926
42 1927

164 1928
162 1929

3 1930

395

Ferner ist eingelangt ein Gesuch um neues Recht.

Die im Jahre 1980 èewrferJfew Beschwerden über
Einkommensteuern betrafen :

2 Beschwerden das Steuerjahr 1921
4 » 1922
8 ))- » 1923

14 » 1924
48 » 1925

173 » 1926
191 » 1927
42 » » 1928

6 » 1929

488

Beurteilt wurde ferner ein Gesuch um neues Recht.

Allgemeine Bemerkungen.
In bezug auf das Rekursrecht und das Rekursver-

fahren bei der jährlichen Berichtigung der Grund-
Steuerregister gemäss Art. 13, Abs. 3, St G hat sich eine
Lücke in den Ausführungsvorschriften herausgestellt.
Art. 14, Abs. 2, St G gibt ein Rekursrecht «gegen eine
von der Gemeindesteuerkommission anlässlich der
jährlichen Berichtigung vorgenommene HmscMfetmgs-
licmdZimiy». Für das Verfahren wird auf Art. 28 und
30 St G hingewiesen. § 4, lit. 1), der jährlichen Verord-
nnngen des Regierungsrates über die Berichtigung der
Grundsteuerregister usw. schreibt nun vor, dass die Ge-
meindesteuerkommissionen die Änderungen nach Art. 13,
Abs. 3, St G row Amtes wegen vorzunehmen haben.
Nehmen sie keine vor, trotzdem die Voraussetzungen
einer solchen vorliegen, so fehlt es an einer Einschätzungs-
handlung. Es erfolgt infolgedessen auch keine Mittei-
lung einer solchen, wie sie Art. 28 StG, § 18 des Dekrets
vom 22. Mai 1919 betreffend die kantonale Rekurs-
kommission und § 5 der jährlichen Verordnung vorsehen.
Der Grundeigentümer kommt daher mangels einer
Einschätzungshandlung auch gar nicht in den Fall,
gegen eine solche gemäss Art. 14, Abs. 2, und Art. 28,
Abs. 2, StG, § 18, Abs. 2, Rekurskommissionsdekret
und § 7, Abs. 1, VO Rekurs erheben zu können. Was
er zu tun hat, wenn er findet, die gesetzlichen Voraus-
Setzungen zu einer Änderung wären nach Art. 13, Abs. 3,
StG gegeben, sagt ihm keine Vorschrift, und weder
Rekurs kommission noch Verwaltungsgericht sind in
der Lage, ihn auf ein vorgeschriebenes Verfahren zu
verweisen, in dem er ein Begehren um eine jährliche
Berichtigung hätte anbringen sollen. Für diejenigen
Fälle, in denen der Grund der Berichtigung in einer
Änderung der subjektiven Steuerpflicht (Art. 7 StG)
beruht, hat dieVerordnung in § 7, Abs. 2, die Einreichung

eines bezüglichen Begehrens bis zum 1. März vorgesehen.
Eine gleiche Vorschrift ist aber auch nötig für Änderungen
in der objektiven Steuerpflicht (Art. 13, Abs. 3, StG).
Neben der in § 4 der Verordnung vorgesehenen Berich-
tigung rem Amies roegere ist auch eine Berichtigung
um/ Parieiawirag, analog § 7, Abs. 2, Verordnung vor-
zusehen, sonst kommt die Judikatur in die Notwendig-
keit, auch die Unterlassung einer Berichtigung als eine
Einschätzungshandlung zu interpretieren und das Re-
kursrecht schlechtweg jedes Jahr einzuräumen, trotz-
dem der Eigentümer gar kein Begehren gestellt hatte
vorher. Statt dass die Gemeindesteuerkommission
solche Begehren prüfen und als erste Instanz entscheiden
könnte, würde dann die Rekurskommission auf einen
Rekurs hin zur ersten Instanz. Während in der Ä&-
weisnng eines gestellten Begehrens eine Einscküfenngs-
ftandhmg (Verwaltungsakt) liegt, die ein Rekursrecht
auslöst (Art. 14, Abs. 2, StG), fehlt es an jeder Tätigkeit,
wenn sich die Gemeindesteuerkommission mit einem
bestimmten Objekt hfeerkanpf wic/d fce/assi. Gibt man
aber gegen die DwZerZasswwg einer von Amtes wegen
vorzunehmenden Handlung kein Rechtsmittel (Rekurs
an die Rekurskommission oder Beschwerde an die Fi-
nanzdirektion), so steht man tatsächlich vor einer
Rechtsverweigerung.

| ""Weiter _nmckt..das~.Vêrwaltamgsgerieht-~auf... einen—
[ Widerspruch in den bestehenden Vorschriften auf-

merksam, der sich aus Art. 17, Ziff. 5, Schlusssatz des

StG, revidiert durch die Novelle vom 31. Januar 1926,
und § 19 erster Satz des Dekrets vom 22. Januar 1919

ergibt, der in der Dekretsrevision vom 16. November
1927 unverändert beibehalten wurde. Bei Erlass des
in Art. 19, II. Klasse, lit. c, Schlusssatz, StG vor-
gesehenen Ausführungsdekrets bestimmte der Grosse Rat
in genannter Vorschrift (§ 19 Einkommensteuerdekret
vom 22. Januar 1919): «Zu den Spekulations- und
Kapitalgewinnen gehört nicht der Erlös aus ererbten
Gegenständen». Fehlte dieser Ausnahmevorschrift
bzw. Auslegung des Art. 19, II. Kl., lit. c, des Steuer-
gesetzes schon im Gesetzestext vom 7. Juli 1918 eine
positive Grundlage, so_ kommt sie nun in Widerspruch
•mit der in der Novelle vom 31. Januar 1926 eingeführten
Vorschrift des Art) 17, Ziff. 5, Schlusssatz, des StG,
wonach «Personen. welchen aus im Kanton Bern ge-
legenen Grundstücken ein Miterbenanteil gemäss Art. 619
ZGB zufällt», awsdrwcfchcÄ als sfenerp/Hclhig erklärt
werden. Die Folge davon ist, dass die Miterben für den
ihnen zukommenden Gewinnanteil kapitalgewinnsteuer-
pflichtig sind, während der Erbe, der in der Teilung die
Liegenschaft zugeteilt erhielt und durch deren Verkauf
den Gewinn erzielt hat, gemäss § 19 Einkommensteuer-
dekret für seinen Anteil steuerfrei bleibt, eine Recfefs-

nngieicfekeh in der Gesetegelmreg, die sich nicht wird auf-
recht erhalten lassen-

Zur Anpassung des Einkommensteuerdekrets vom
22. Januar 1919 an die durch die Novelle vom 31. Ja-
nuar 1926 eingeführten neuen Bestimmungen des Steuer-
gesetzes hat der Grosse Rat am 16. November 1927
eine Reihe Paragraphen des genannten Dekrets re-
vidiert, den § 19 dabei aber unverändert beibehalten.
Die Herstellung der Rechtsgleichheit mit den in Art. 17,
Ziff. 5, als steuerpflichtig erklärten Miterben für ihre
Gewinnanteile hätte eine Anfhahimg.-..des—§-4-9^-e¥öker

Jgatz, des Dekrets verlangt. Angesichts des Umstandes,
dass diese Vorschrift lediglich eine Auslegung des Art. 19,
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II. Klasse, lit. c, durch den Grossen Eat darstellt, für
welche der Gesetzestext selbst keine Grundlage gibt,
hätte die. Aufhebung stattfinden können ohne mit dem
Gesetz in Widerspruch zu geraten, während nunmehr
die erwähnte Rechtsungleichheit unter den verschiedenen
Erben eingeführt ist.

Wir machen dabei aufmerksam, dass der Gesetzes-
entwurf vom 28. Juni 1925, dessen Art. 17, Ziff. 6,
die Ziff. 5 des Art. 17 der Novelle vom 31. Januar 1926
entnommen wurde, in Art. 19, III. Klasse, lit. a, Ziff. 1,
eine Steuerfreiheit mw vorsah bei Erbschaften usw.
zwischen Verwandten in auf- und absteigender Linie
oder unter Ehegatten und aîtc/t «r im Falle des Weiter-
Verkaufes wac/i 70 Ja/we?j, also uac/i AMaw/ der Frist,
die Art. 619 ZGB für die Gewinnanteilansprüche der
Miterben vorsieht.

Statt einer Aufhebung des beibehaltenen § 19 des
Dekrets kann die Rechtsgleichheit daher auch herge-
stellt werden durch Übernahme der genannten Vorschrift
des Entwurfes in einen neuen § 19 des Einkommen-
steuerdekrets. Auf dem Wege der Judikatur ist diese
Lösung aber nicht möglich.

Bern, den 5. Mai 1931.

Jm Vamew des Fewatowr/sf/eric/zfes,

Der Präsident:

Schorer.
Der Gerichtsschréiber :

Dübi.
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